
 

Hinweise zum datenschutzkonformen Einsatz der  

Motors Marketing Suite von mobile.de 

 

Motors Marketing Suite von mobile.de: 

Mit der Motors Marketing Suite ermöglicht mobile.de Ihnen das Ausspielen und die Steuerung 

gezielter Werbekampagnen auf Drittseiten via Google, Facebook und Xandr unter Einsatz eines 

entsprechenden Pixels der vorgenannten Anbieter.  

Über den von Ihnen in Ihrem Online-Angebot eingesetzten Pixel werden personenbezogenen 

Daten Ihrer Nutzer direkt an Google, Facebook und Xandr übermittelt. Über die Pixel-ID kann 

mobile.de für Sie bei den genannten Anbietern die Ausspielung Ihrer personalisierten Werbe-

kampagnen an eine bestimmte Audience auf den Seiten der genannten Anbieter und ihrer Wer-

benetzwerke steuern und eine optimierte Aufteilung zwischen den verschiedenen Kanälen vor-

nehmen.  

mobile.de erhält dabei keinerlei Zugriff auf personenbezogene Daten und erbringt lediglich als 

Agentur Ihnen gegenüber mit der Steuerung Ihrer Werbekampagnen eine Service-Leistung. 

 

Datenschutzkonformer Einsatz durch Sie als Advertiser: 

Da Sie personenbezogene Daten an die jeweiligen Anbieter (Google, Facebook, Xandr) über-

mitteln, sind Sie datenschutzrechtlich verantwortlich. Das bedeutet, dass Sie die Nutzer ent-

sprechend informieren und dafür sorgen müssen, dass diese Übermittlung an Google, Face-

book oder Adform datenschutzkonform erfolgt.  

Hier stellen wir Ihnen Hinweise zu den gemäß anwendbarem Datenschutzrecht (insbesondere 

DS-GVO) erforderlichen Vorkehrungen zur Verfügung. 

Wir empfehlen Ihnen, selbst zu den rechtlichen Anforderungen zu recherchieren und sich recht-

lich beraten zu lassen, was für Sie oder Ihr Unternehmen die beste Lösung ist. Beachten Sie, 

dass Gesetze und Richtlinien in Bezug auf die Verwendung von Pixeln, Cookies und vergleich-

baren Technologien und die Online-Erhebung von Informationen sich häufiger ändern können. 

In diesem Zusammenhang weisen wir auf eine Positionsbestimmung der Datenschutzkonferenz 

der Länder und eine Orientierungshilfe dieser hin, wonach Tracking und Re-targeting regelmä-

ßig nur mit Einwilligung der Nutzer erlaubt sein soll. D.h., dass nach derzeitiger Ansicht der 

Aufsichtsbehörden Sie als Advertiser die Voraussetzungen der Einholung einer wirksamen 

https://www.ldi.nrw.de/mainmenu_Datenschutz/submenu_Technik/Inhalt/TechnikundOrganisation/Inhalt/Zur-Anwendbarkeit-des-TMG-fuer-nicht-oeffentliche-Stellen-ab-dem-25_-Mai-2018/Positionsbestimmung-TMG.pdf
https://www.ldi.nrw.de/mainmenu_Datenschutz/submenu_Technik/Inhalt/TechnikundOrganisation/Inhalt/Zur-Anwendbarkeit-des-TMG-fuer-nicht-oeffentliche-Stellen-ab-dem-25_-Mai-2018/Positionsbestimmung-TMG.pdf
https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/oh/20190405_oh_tmg.pdf


Einwilligung einhalten müssen und der jeweilige Pixel erst zum Einsatz kommen darf, nachdem 

die Nutzer eingewilligt haben. 

Weitere Informationen zur Einwilligung und ihrer Einholung finden Sie auf verschiedenen In-

formationsseiten, wie z.B. des Europäischen Datenschutzausschusses (EDSA) (unabhängiges 

Beratungsgremium der Europäischen Kommission, ehemals Artikel-29-Datenschutzgruppe – 

siehe die Stellungnahme 04/2012 WP194). Auch das IAB Europe (Interactive Advertising Bu-

reau – internationaler Wirtschaftsverband der Onlinewerbungsbranche) hilft mit Beispielstex-

ten und Formulierungsvorschlägen, und die Europäische Kommission stellt ein Cookie Consent 

Kit zur Verfügung.  

 

 

https://edpb.europa.eu/edpb_de
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp208_en.pdf
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_de.pdf
http://www.iabeurope.eu/files/1414/3650/6858/IAB_Europe_Guidance_-_Five_Practical_Steps_to_Comply_with_EU_ePrivacy_Directive.pdf
http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm#section_5
http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm#section_5

